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Sehr geehrter Herr Tischler, 

mit der E – Mail vom 16.05.2012 sandten Sie mehrere Anfragen zu den 
Cottbuser Seen an die Stadtverordnetenversammlung. Ich darf Ihnen nun 
wie folgt antworten: 
 
Die Oberflächengewässer in Ströbitz, Branitz, Sachsendorf und Madlow    
wurden durch Beschlüsse der Stadtverordneten 1994 und 1999 als Land-
schaftsgewässer eingestuft. 

Die Gewässer werden in unterschiedlicher Intensität durch die Cottbuser  
Bürgerinnen und Bürger zur Naherholung und zum Baden genutzt. An den 
Gewässern sind Badestellen als „Unbewachte Badestellen“ ausgewiesen.   
Auf Grund der Badenutzung erfolgt während der Badesaison eine regelmäßi-
ge Badegewässergütekontrolle durch den Fachbereich Gesundheit. Alle vier 
Seen sind nicht durch das zuständige Ministerium als Badegewässer ausge-
wiesen.  

Jedermann darf oberirdische Gewässer zum Baden ohne Erlaubnis oder Be-
willigung benutzen (§ 43 Gemeingebrauch zu § 23 WHG). Ausgenommen 
vom Gemeingebrauch sind Gewässer, soweit sie Teil von Hofräumen, Gärten, 
Park- und Betriebsanlagen sind. 

Es ist richtig, dass die Cottbuser Seen an den Landesanglerverband Bran-
denburg e. V. verpachtet sind. Demzufolge erscheinen die Badeseen Madlow, 
Ströbitz, Sachsendorf und Branitz im Gewässerverzeichnis des Anglerverban-
des Cottbus e. V.  Weitere Vereinbarungen mit dem Anglerverband bezüglich 
der Badestellen bestehen nicht.  

Wir gehen im Übrigen von einem respektvollen Miteinander von Anglern, Ba-
denden und anderen Erholungssuchenden in der freien Landschaft aus. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Bernd Brodowski 

Ihre Anfrage per E – Mail vom 16.05.2012 unter 
www.cottbus.de/Buerger/politik/fragestunde  
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